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Der 13. Ordentliche Landesverbandstag des HVB möge beschließen: 

 

Die HVB-Schiedsrichterordnung (SRO) wird wie nachstehend im Einzelnen vorgeschlagen geändert: 

 

ALT NEU 

Präambel 
 

Die Durchführung und Organisation des Schiedsrichterwe-
sens im Bereich des Handball-Verband Brandenburg e.V. 
(HVB) sowie für die hiermit in Zusammenhang stehenden 
Angelegenheiten erlässt der HVB in Ergänzung zur Schieds-
richterordnung des DHB (DHB-SRO) nachfolgende Schieds-
richterordnung (HVB-SRO).  
 
 
 
 
Die Schiedsrichterordnung (HVB-SRO) enthält ergänzende 
Regelungen zu den im HVB bestehenden Ordnungen und 
Bestimmungen, die für die Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sek-
retäre, Schiedsrichterbeobachter und Schiedsrichter Coa-
ches gleichermaßen verbindlich sind. 
 
Die Schiedsrichterordnung (HVB-SRO) des HVB gilt für alle 
Kreisfachverbände und die diesen gleichgestellten Organi-
sationen (Spielbezirke), auch wenn diese rechtlich als ein-
getragener Verein auftreten, sowie für die im HVB organi-
sierten Vereine, Spielgemeinschaften und deren Mitglieder 
unmittelbar. Die Schiedsrichterordnung hat Gültigkeit für 
Meisterschafts-, Pokalmeisterschafts- und Freundschafts-
spiele. 
 
In einzelnen Abschnitten der Schiedsrichterordnung (HVB-
SRO) werden die Spielbezirke ermächtigt, für ihren Zustän-
digkeitsbereich ergänzende Bestimmungen zu erlassen. 

Präambel 
 
Die Durchführung und Organisation des Schiedsrichterwe-
sens im Bereich des Handball-Verband Brandenburg e.V. 
(HVB) sowie für die hiermit in Zusammenhang stehenden 
Angelegenheiten erlässt der HVB in Ergänzung zur Schieds-
richterordnung des DHB (DHB-SRO) nachfolgende Schieds-
richterordnung (HVB SRO). Dies erfolgt im Rahmen eines 
ehrenamtlich organisierten Spielbetriebs. Die nachfolgen-
den Regelungen sind unter Berücksichtigung dieses orga-
nisatorischen Rahmens auszulegen. 
 
Die Schiedsrichterordnung (HVB-SRO) enthält ergänzende 
Regelungen zu den im HVB bestehenden Ordnungen und 
Bestimmungen, die für die Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sek-
retäre, Schiedsrichterbeobachter und Schiedsrichter Coa-
ches gleichermaßen verbindlich sind. 
 
Die Schiedsrichterordnung (HVB-SRO) des HVB gilt für alle 
Kreisfachverbände und die diesen gleichgestellten Organi-
sationen (Spielbezirke), auch wenn diese rechtlich als ein-
getragener Verein auftreten, sowie für die im HVB organi-
sierten Vereine, Spielgemeinschaften und deren Mitglieder 
unmittelbar. Die Schiedsrichterordnung hat Gültigkeit für 
Meisterschafts-, Pokalmeisterschafts- und Freundschafts-
spiele. 
 
In einzelnen Abschnitten der Schiedsrichterordnung (HVB-
SRO) werden die Spielbezirke ermächtigt, für ihren Zustän-
digkeitsbereich ergänzende Bestimmungen zu erlassen. 

Begründung: 
Die Einfügung hebt die ehrenamtliche Aufgabenerfüllung hervor und steht damit für sich selbst. Streichung der letzten 
beiden Absätze erfolgt insb. mit Blick auf die Vorschläge er AG Struktur. 

§ 1 Ziel und Aufgaben § 1 Ziel und Aufgaben 
(1) Das Schiedsrichterwesen ist unverzichtbarer Teil des 

Spielverkehrs im Bereich des HVB. 
(2) Aufgabe ist es, dem Spielverkehr geeignete 

und gut ausgebildete Schiedsrichter, Zeitneh-
mer und Sekretäre in ausreichender Anzahl zur 
Verfügung zu stellen. 

(3) Zum Erreichen dieses Ziels ist die Schiedsrichterord-
nung (HVB-SRO) im Zusammenhang mit der 

- Ausbildungs- und Leistungskaderordnung für 
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ALT NEU 

Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter, Zeit-
nehmer und Sekretäre (SRAO), 

- Schiedsrichterreferenten-, Schiedsrichterreferen-
tenaus- und Weiterbildungsordnung (SRRAO), 

- Satzung des HVB, der Spielordnung (SpO), der 
Finanzordnung (FO), der Gebührenordnung 
(GBO) sowie der Rechtsordnung (RO) verbind-
lich. 

(4) Der HVB-Schiedsrichterausschuss hat die Aus- 
und Weiterbildung der Schiedsrichter, Zeitnehmer, 
Sekretäre, Schiedsrichterbeobachter und der 
Schiedsrichterreferenten zu fördern, um eine einheit-
liche Regelauslegung zu erreichen. 

§ 2 Organisation § 2 Organisation 
(1) Die Verwaltungsinstanzen für das Schiedsrichterwe-

sen im HVB sind: 
a) Der HVB-Schiedsrichterausschuss, 
b) der Vizepräsident (VP) Schiedsrichterwesen 

des HVB und sein Vertreter 
(2) Verantwortlich in der Zuständigkeit des HVB für 

das Schiedsrichterwesen ist gemäß § 18e der 
HVB-Satzung der HVB-Schiedsrichterausschuss 
(SRA). 

 

§ 3 Schiedsrichter (SR), Zeitnehmer und Sekretäre (Z/S) § 3 Schiedsrichter (SR), Zeitnehmer und Sekretäre (Z/S) 
(1) Als Schiedsrichter im Sinne dieser Ordnung gilt, wer 

a) Mitglied in einem dem HVB angehörenden 
Verein ist 

b) mindestens 14 Jahre alt ist (für Minderjäh-
rige muss das schriftliche Einverständnis 
eines gesetzlichen Vertreters vorliegen) 

c) an einer Schiedsrichter Grundausbildung mit 
Erfolg teilgenommen hat 

d) körperlich und charakterlich geeignet ist und 
e) eine Schiedsrichterlizenz besitzt. 

 

(2) Zeitnehmer und Sekretär im Sinne dieser Ordnung ist, 
wer 

a) Mitglied in einem dem HVB angehörenden 
Verein ist 

b) mindestens 14 Jahre alt ist (für Minderjäh-
rige muss das schriftliche Einverständnis 
eines gesetzlichen Vertreters vorliegen) 

c) an einer Zeitnehmer-/Sekretär Grundausbil-
dung mit Erfolg teilgenommen hat 

d) körperlich und charakterlich geeignet ist und 
e) eine Zeitnehmer-/ Sekretärlizenz besitzt. 

(3) Als einsatzfähiger Schiedsrichter gilt, wer den 
Bestimmungen des Abs. 1 und § 31 Abs. 2 erfüllt 
und darüber hinaus dem jeweiligen Schiedsrichter-
ansetzer regelmäßig zur Übernahme von Spiellei-
tungen zur Verfügung steht. 

 

(4) Als einsatzfähiger Zeitnehmer/Sekretär gilt, wer  
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ALT NEU 

den Bestimmungen des Abs. 2 und § 33 Abs. 2 er-
füllt und darüber hinaus dem jeweiligen Ansetzer 
für Zeitnehmer und Sekretäre regelmäßig zur Über-
nahme von Ansetzungen zur Verfügung steht. 

(5) Der SR Ansetzer der jeweiligen Leistungsklasse 
bzw. die in den Spielbezirken zuständigen Gremien 
legen die Kriterien für den Begriff „regelmäßig“ 
(Abs. 3, Abs. 4) selbstständig fest. 

 

(5) Der SR Ansetzer der jeweiligen Leistungsklasse 
bzw. die in den Spielbezirken zuständigen Gremien 
legen die Kriterien für den Begriff „regelmäßig“ 
(Abs. 3, Abs. 4) selbstständig fest. Die Kriterien für 
die regelmäßige Einsatzbereitschaft gemäß Abs. 3 
und 4 werden durch den HVB-Schiedsrichteraus-
schuss einheitlich festgelegt. 

Begründung: 
Anpassung mit Blick auf die Vorschläge der AG Struktur. 

(6) Als Schiedsrichter bzw. Zeitnehmer/Sekretär ist 
ebenfalls aufzunehmen, wer mit einer gültigen Li-
zenz aus einem anderen Landesverband des DHB 
zum HVB wechselt und Mitglied eines Vereins / 
Spielgemeinschaft des HVB ist. Den Nachweis hat 
der Schiedsrichter bzw. Zeitnehmer/Sekretär oder 
sein Verein gegenüber dem HVB zu erbringen. 

 
 

§ 4 Pflichten der Schiedsrichter § 4 Pflichten der Schiedsrichter 
(1) Jeder Schiedsrichter muss sich bewusst sein, dass 

von seinem Gesamtverhalten und seiner Leistung 
der Verlauf des Spieles abhängig ist. Er trägt we-
sentlich dazu bei, Ansehen und Entwicklung des 
Handballsports zu beeinflussen. 

(2) Gründliche Kenntnisse der Internationalen Hand-
ball-Regeln und deren korrekte Anwendung sowie 
eine objektive Beurteilung der Spielvorgänge sind, 
neben einer guten körperlichen Verfassung, Vo-
raussetzung für eine gute Spielleitung bzw. 
Schiedsrichterleistung. 

(3) Schiedsrichter haben Spiele, zu denen sie ange-
setzt sind, zu leiten. Die Leitung von Spielen ohne 
Auftrag ist unzulässig; Ausnahmen ergeben sich 
aus § 77 DHB SPO. 

(4) Die Schiedsrichter sind verpflichtet, an den gefor-
derten Lehrveranstaltungen und Leistungsüberprü-
fungen ihres jeweiligen Leistungskaders teilzuneh-
men und sich körperlich leistungsfähig zu halten. 
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§ 5 Pflichten des Zeitnehmers und Sekretärs § 5 Pflichten des Zeitnehmers und Sekretärs 
(1) Jeder Zeitnehmer und jeder Sekretär muss sich be-

wusst sein, dass von seinem Gesamtverhalten und 
seiner Leistung der Verlauf des Spiels und die Leis-
tung der Schiedsrichter abhängig ist. Er trägt mit 
dazu bei, Ansehen und Entwicklung des Handball-
sports zu beeinflussen. 

(2) Gründliche Kenntnisse der Internationalen Hand-
ball-Regeln, der Anweisungen für Zeitnehmer und 
Sekretäre und deren korrekte Anwendung sind Vo-
raussetzung für eine gute Zusammenarbeit mit den 
Schiedsrichtern. 

(3) Zeitnehmer und Sekretäre haben die Spiele, zu denen 
sie angesetzt sind, wahrzunehmen. 

(4) Die Zeitnehmer und Sekretäre sind verpflichtet, an 
den geforderten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungsüberprüfungen ihres Leistungskaders teilzu-
nehmen. 

 
 

§ 6 Vereinsschiedsrichterwart (VSW) § 6 Vereinsschiedsrichterwart (VSW) 
(1) Jede(r) Verein/ Spielgemeinschaft soll mit der 

Schiedsrichtermeldung einen Vereinsschiedsrich-
terwart (VSW) dem HVB-Schiedsrichterausschuss 
über die HVB-Geschäftsstelle melden. 

(2) Dem VSW obliegt auch die Aufgabe der Gewinnung 
neuer Schiedsrichter, Zeitnehmer und Sekretäre, 
sowie deren fachliche Betreuung und Unterstüt-
zung bei der Aus- und Weiterbildung. 

(3) Der VSW soll fachlich geeignet sein, seine neu 
ausgebildeten Schiedsrichter, Zeitnehmer und 
Sekretäre mindestens im ersten Jahr zu betreuen 
oder dies auf eine geeignete Person zu übertra-
gen. 

(4) Für den HVB-Schiedsrichterausschuss ist der VSW 
erster Ansprechpartner für Belange mit Schieds-
richtern, Zeitnehmern, Sekretären und Vereinsbe-
obachtern. 

 

§ 7 Der Schiedsrichterausschuss § 7 Der Schiedsrichterausschuss 
(1) Mitglieder des HVB-Schiedsrichterausschusses 

(SRA) sind 
a) ein vom Präsidium beauftragter Vertreter, 
b) der VP-Schiedsrichterwesen als Ressortlei-

ter, 
c) der HVB-Schiedsrichterlehrwart, 
d) der Beauftragte für die Schiedsrichterbe-

obachtung, 
e) der Schiedsrichteransetzer und 
f) der gewählte Schiedsrichtersprecher 

(2) Der HVB-Schiedsrichterausschuss ist insbesondere 
zuständig für 

a) die Durchführung und Einhaltung der sich 
im Schiedsrichterwesen, insbesondere 
der Schiedsrichterordnung, ergebenden 

(1) Mitglieder des HVB-Schiedsrichterausschusses 
(SRA) sind 

a) ein vom Präsidium beauftragter Vertreter, 
b) der VP-Schiedsrichterwesen als Ressortleiter, 
c) der HVB-Schiedsrichterlehrwart, 
d) der Beauftragte für die Schiedsrichterbe-

obachtung, 
e) der Schiedsrichteransetzer und 
f) der gewählte Schiedsrichtersprecher 

 
(2) Der HVB-Schiedsrichterausschuss ist insbesondere 

zuständig für 
a) die Durchführung und Einhaltung der sich 

im Schiedsrichterwesen, insbesondere aus 
der Schiedsrichterordnung ergebenden 
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Rechte und Pflichten, 
b) Beratung und Unterstützung des VP-Schieds-

richterwesen, 
c) die Erstellung von Ranglisten in den 

Schiedsrichterleistungskadern unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der neutra-
len und der Vereinsbeobachtung sowie der 
Lehrgangsergebnissen, 

d) Auswahl und Meldung geeigneter 
Schiedsrichter zum Aufstieg in überge-
ordnete Zusammenschlüsse und Organi-
sationen 

(3) Dem Schiedsrichterausschuss obliegt weiter 
a) die Zusammenarbeit mit den spielleiten-

den Stellen der zwischenverbandlichen 
Wettbewerbe und den Kreisfachverbänden 
bzw. Spielunionen, insbesondere den 
Schiedsrichterwarten, Schiedsrichterlehr-
warten, den Schiedsrichterausschüssen 
der Spielbezirke und Verantwortlichen für 
die Beobachtung; 

b) die Erstellung von Leitlinien 
• für die Einstufung nach Leistungsklassen 
• für die Tätigkeit von Zeitnehmer / Sekretär 
• für die Schiedsrichterbeobachtung 
• für die Schiedsrichteraus- und Weiterbildung 

(4) Der Schiedsrichterausschuss kann zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben einzelne Gremien bilden. 

Rechte und Pflichten, 
b) Beratung und Unterstützung des VP-Schieds-

richterwesen, 
c) die Erstellung von Ranglisten in den 

Schiedsrichterleistungskadern unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der neutra-
len und der Vereinsbeobachtung sowie der 
Lehrgangsergebnissen, 

d) Auswahl und Meldung geeigneter 
Schiedsrichter zum Aufstieg in über-ge-
ordnete Zusammenschlüsse und Organisa-
tionen 

(3) Dem Schiedsrichterausschuss obliegt weiter 
a) die Zusammenarbeit mit den spielleitenden 

Stellen der zwischenverbandlichen Wettbe-
werbe und den Kreisfachverbänden bzw. 
Spielunionen, insbesondere den Schieds-
richterwarten, Schiedsrichterlehrwarten, 
den Schiedsrichterausschüssen der Spiel-
bezirke und den Verantwortlichen für die Be-
obachtung; 

b) die Erstellung von Leitlinien 
• für die Einstufung nach Leistungsklassenka-

der 
• für die Tätigkeit von Zeitnehmer / Sekretär 
• für die Schiedsrichterbeobachtung 
• für die Schiedsrichteraus- u. Weiterbildung 

(4) Der Schiedsrichterausschuss kann zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben einzelne Gremien bilden. 

Begründung: 
Streichung der Dopplung. 

§ 8 Tagungen des Schiedsrichterausschusses § 8 Tagungen des Schiedsrichterausschusses 
(1) Der Schiedsrichterausschuss tagt nach Bedarf, 

mindestens aber einmal im Quartal. Die Einladung, 
der die Tagesordnung beizufügen ist, erfolgt 
schriftlich durch den Vizepräsident Schiedsrichter-
wesen. 

(2) Die Tagungen leitet der Vizepräsident Schiedsrichter-
wesen. 

(3) Der Schiedsrichterausschuss ist beschlussfähig 
bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte seiner Mit-
glieder. Dabei muss mindestens der Vizepräsident 
Schiedsrichterwesen, sein Vertreter oder beauf-
tragter Vertreter des Präsidiums anwesend sein. 

(4) Beschlüsse des Schiedsrichterausschusses wer-
den mit einfacher Mehrheit gefasst. Das Recht des 
Präsidiums gem. § 36 Abs. 3 DHB-Satzung bleibt 
unberührt. 

(5) Über die Tagung des Schiedsrichterausschusses 
ist ein Protokoll anzufertigen, welches dem Prä-
sidium des HVB zur Kenntnis zu geben ist. 
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§ 9 Vizepräsident Schiedsrichterwesen § 9 Vizepräsident Schiedsrichterwesen 
(1) Dem Vizepräsident Schiedsrichterwesen, der durch 

den Schiedsrichterlehrwart vertreten wird, 
a) obliegt die notwendige Koordinierung 

des Schiedsrichterausschusses; er kann 
mit Zustimmung des Schiedsrichteraus-
schusses bestimmte Aufgaben einzelnen 
Mitgliedern übertragen; 

b) wirkt bei der Festsetzung der Höhe der 
Spielleitungsentschädigung für Schieds-
richter Zeitnehmer/Sekretäre, Beobachter 
und Coaches der HVB-Kader mit, 

c) wirkt bei der Fassung von Durchführungsbe-
stimmungen für Spiele des HVB mit, 

d) gibt Empfehlungen an die berechtigten 
Gremien für die Stellung von Anträgen an 
das EP, soweit sie das Schiedsrichterwe-
sen betreffen. 

(2) Der Vizepräsident Schiedsrichterwesen ist Mit-
glied der Technischen Kommission. Er ist neben 
dem SRA für die Ahndung von Pflichtverstößen im 
Schiedsrichterwesen, insbesondere die Entschei-
dung über Geldbußen als Verwaltungsinstanz zu-
ständig. 

 

§10 Aufgaben und Zuständigkeiten der weiteren Mitglie-
der des Schiedsrichterausschuss 

§10 Aufgaben und Zuständigkeiten der weiteren Mitglie-
der des Schiedsrichterausschusses 

Die Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen Mitglieder 
des Schiedsrichterausschusses ergeben sich aus ih-
rem Tätigkeitsbereich. Insbesondere ist zuständig:  
a) der Schiedsrichterlehrwart für die Planung und 

Durchführung von Lehrgängen und Maßnahmen 
gemäß § 3 Abs. 2 DHB-SRO sowie die Erstellung 
von Informationen und Lehrmaterialien zur Ge-
währleistung der einheitlichen Regelauslegung 
und zur Förderung einer einheitlichen Aus- und 
Weiterbildung in den Kreisfachverbänden,  

b) der Schiedsrichteransetzer für die Ansetzungen 
der Schiedsrichter, den Einsatz von Zeitnehmern 
und Sekretären;  

c) der Beauftragte für die Schiedsrichterbeobach-
tung für den Einsatz der Schiedsrichter-beobach-
ter, Schiedsrichter-Coaches und die Auswertung 
der Vereinsbeobachtung. 

 

§ 11 Schiedsrichtermeldung § 11 Schiedsrichtermeldung 
(1) Jeder Verein bzw. jede Spielgemeinschaft ist ver-

pflichtet, für eine am Spielbetrieb 
a) auf Landesebene 
b) der Regionalligen 
c) der 3. Liga DHB 
d) der Jugendbundesligen 
e) der Bundesligen 

teilnehmende Mannschaft ein volljähriges 

(1)  Jeder Verein bzw. jede Spielgemeinschaft ist verpflich-
tet, für eine am Spielbetrieb auf 

a) auf Landesebene 
b) Ebene der Regionalligen 
c) Ebene der 3. Liga DHB 
d) Ebene der Jugendbundesligen 
e) Ebene der Bundesligen 

        teilnehmende Mannschaft ein volljähriges einsetz-
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einsetzbares Schiedsrichterpaar bzw. zwei Schieds-
richter mit Leistungsklassen I - III zu melden. Für jede 
weitere an einem Spielbetrieb teilnehmende Mann-
schaft ist ein weiterer volljähriger einsetzbarer 
Schiedsrichter mit Leistungsklasse I - III zu melden. 
Die gemeldeten Schiedsrichter müssen vor dem 1. 
Spieltag an der SR-Weiterbildung des HVB als Pflicht-
lehrveranstaltung erfolgreich teilgenommen haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Meldungen nach Absatz 1 haben jeweils bis zum 

15.04. eines Jahres bzw. bis zum 30.11. bei Nach-
meldungen digital per Nu-Liga durch den Verein an 
den HVB zu erfolgen. In den Schiedsrichterleistungs-
kader III können nur Schiedsrichterteams gemeldet 
werden. Ausnahmen sind nach Abs. 1, S. 2 möglich, 
sofern die Anzahl der zu meldenden Schiedsrichter 
ungerade ist. 

 
 
 
 
(3) Schiedsrichter die in einem Nachwuchskader des 

HVB sind und das 18. Lebensjahr nicht vollendet ha-
ben, können auf die geforderte Anzahl an Schieds-
richtern nach Abs. 1 nicht angerechnet werden. 

(4) Schiedsrichter, die vom Verein erstmalig für den 
Leistungskader III gemeldet werden, müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllen: 

bares Schiedsrichterpaar bzw. zwei Schiedsrichter 
mit Leistungsklassenk a d e r  I bis III zu melden. Für 
jede weitere an einem Spielbetrieb teilnehmende 
Mannschaft ist ein weiterer volljähriger einsetzbarer 
Schiedsrichter mit der Leistungsklassekader I bis III 
zu melden. Die gemeldeten Schiedsrichter müssen 
vor dem 1. Spieltag an der SR-Weiterbildung des HVB 
als Pflichtlehrveranstaltung erfolgreich teilgenom-
men haben. Angebotene Wiederholungs- bzw. Nach-
holmöglichkeiten sind Bestandteil der Pflichtlehrver-
anstaltung. Die Feststellung der Anrechenbarkeit der 
gemeldeten Schiedsrichter auf das Schiedsrichter-
soll erfolgt nach Abschluss der Pflichtlehrveranstal-
tungen einschließlich angebotener Wiederholungs- 
bzw. Nachholmöglichkeiten und vor Beginn des ers-
ten Spieltages. 

1a) Jeder Verein bzw. jede Spielgemeinschaft ist ver-
pflichtet, für die erste am Spielbetrieb auf Kreis-
ebene teilnehmende Mannschaft zwei einsetzbare 
Schiedsrichter mit mindestens Leistungskader IV zu 
melden, soweit für den Verein bzw. die Spielgemein-
schaft keine Meldungspflicht nach Absatz 1 besteht. 
 
Besteht bereits eine Meldungspflicht nach Absatz 1, 
ist für die erste am Spielbetrieb auf Kreisebene teil-
nehmende Mannschaft ein weiterer einsetzbarer 
Schiedsrichter mit mindestens Leistungskader IV zu 
melden. 
 
Für jede weitere am Spielbetrieb auf Kreisebene teil-
nehmende Mannschaft ist jeweils ein weiterer ein-
setzbarer Schiedsrichter mit mindestens Leistungs-
kader IV zu melden. 
 

(2) Die gemeldeten Schiedsrichter müssen vor dem ers-
ten Spieltag erfolgreich an der Schiedsrichterweiter-
bildung des HVB als Pflichtlehrveranstaltung teilge-
nommen haben. Meldungen nach Absatz 1 und 1a 
haben jeweils bis zum 15.04. eines Jahres bzw. bis 
zum 30.11. bei Nachmeldungen digital per Nu-Liga 
Verbandsmanagementsystem durch den Verein an 
den HVB zu erfolgen. In den Schiedsrichterleistungs-
kader III können für Meldungen nach Abs. 1 nur 
Schiedsrichterteams gemeldet werden. Ausnahmen 
sind nach Abs. 1, S. 2 möglich, sofern die Anzahl der 
zu meldenden Schiedsrichter ungerade ist. 

(3) Schiedsrichter die in einem Nachwuchskader des 
HVB sind und das 18. Lebensjahr nicht vollendet ha-
ben, können auf die geforderte Anzahl an Schieds-
richtern nach Abs. 1 nicht angerechnet werden. 

(4) Schiedsrichter, die vom Verein erstmalig für den Leis-
tungskader III gemeldet werden, müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 
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a) die Vollendung des 18. Lebensjahres 
b) die charakterliche und körperliche Eignung 
c) die Einsatzfähigkeit 
d) erfolgreicher Abschluss der Schiedsrichter-

grundausbildung 
e) mindestens ein Jahr Spiele als Schiedsrich-

ter, im Schiedsrichtergespann, im höchsten 
Leistungskader des Spielbezirks nachweis-
lich geleitet haben. Für den Nachweis sind 
mindestens 10 Spiele mit einer regulären 
Spieldauer von mindestens 50 Minuten und 
davon mindestens 5 Männer- oder Frauen-
spiele erforderlich. 

f) der Spielbezirk mindestens eine neutrale Be-
obachtung durchgeführt hat, die möglichst 
in elektronischen Spielplansystem erfasst 
ist. Ist eine Erfassung im elektronischen 
Spielsystem nicht möglich, so ist der ausge-
füllte Beobachtungsbogen an den Schieds-
richterausschuss zu senden. 

g) Der Schiedsrichterausschuss/ Schieds-
richterwart des Spielbezirks schätzt 
den Schiedsrichter mit seinem Schieds-
richterpartner als geeignet und befähigt für 
den Leistungskader III oder Nachwuchska-
der ein. 

h) Meldebogen mit einer Bereitschaftserklä-
rung des Schiedsrichters, dass er die er-
höhten Anforderungen und Voraussetzun-
gen erfüllt. 

i) für Minderjährige Schiedsrichter, die für den 
Nachwuchskader gemeldet werden, muss 
die schriftliche Zustimmung der gesetzli-
chen Vertreter vorliegen. 

 
(5) Der HVB-Schiedsrichterausschuss entscheidet über 

Meldung von Schiedsrichtern nach Abs. 2. über das 
Vorliegen der Voraussetzungen einer Aufnahme in 
den Leistungskader III, kann der HVB-Schiedsrichter-
ausschuss eine neutrale Schiedsrichterbeobachtung 
in seinem Zuständigkeitsbereich ansetzen und infor-
miert den Spielbezirk. Im Bestätigungsfall wird das 
Schiedsrichtergespann in den Leistungskader III auf-
genommen. Im Ablehnungsfall erlässt der HVB-
Schiedsrichterausschuss vertreten durch den VP-
Schiedsrichterwesen einen rechtsmittelfähigen Be-
scheid. 

(6) Ist ein SR nach erfolgter Meldung für mindestens vier 
Monate nicht einsetzbar, hat der Verein binnen vier 
Wochen einen einsetzbaren Schiedsrichterersatz un-
ter den Voraussetzungen des Abs. 5 nachzumelden. 
Für nachgemeldete Schiedsrichter bzw. Schiedsrich-
terpaare sind die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 

a) die Vollendung des 18. Lebensjahres 
b) die charakterliche und körperliche Eignung 
c) die Einsatzfähigkeit 
d) erfolgreicher Abschluss der Schiedsrichter-

grundausbildung 
e) mindestens ein Jahr Spiele als Schiedsrich-

ter, im Schiedsrichtergespann, im höchsten 
Leistungskader IV des Spielbezirks nach-
weislich geleitet haben. Für den Nachweis 
sind mindestens 10 Spiele mit einer regulä-
ren Spieldauer von mindestens 50 Minuten 
und davon mindestens 5 Männer- oder Frau-
enspiele erforderlich, 

f) der Spielbezirk mindestens eine neutrale Be-
obachtung durchgeführt hat wurde, die 
möglichst in elektronischen Spielplan-sys-
tem erfasst ist. Ist eine Erfassung im elekt-
ronischen Spielsystem nicht möglich, so ist 
der ausgefüllte Beobachtungsbogen an den 
Schiedsrichterausschuss zu senden, 

g) Der Schiedsrichterausschuss/ Schiedsrich-
terwart des Spielbezirks Der HVB-
Schiedsrichterausschuss oder eine von ihm 
beauftragte Person schätzt den Schieds-
richter mit seinem Schiedsrichterpartner 
als geeignet und befähigt für den Leistungs-
kader III oder Nachwuchskader ein. 

h) Meldebogen mit einer Bereitschaftserklä-
rung des Schiedsrichters, dass er die er-
höhten Anforderungen und Voraussetzun-
gen erfüllt. 

i) für Minderjährige Schiedsrichter, die für den 
Nachwuchskader gemeldet werden, muss 
die schriftliche Zustimmung der gesetzli-
chen Vertreter vorliegen. 

(5) Der HVB-Schiedsrichterausschuss entscheidet über 
Meldung von Schiedsrichtern nach Abs. 2. 4. über 
das Vorliegen der Voraussetzungen einer Aufnahme 
in den Leistungskader III, kann der HVB-Schiedsrich-
terausschuss eine neutrale Schiedsrichterbeobach-
tung in seinem Zuständigkeitsbereich ansetzen und 
informiert den Spielbezirk. Im Bestätigungsfall wird 
das Schiedsrichtergespann in den Leistungskader III 
aufgenommen. Im Ablehnungsfall erlässt der HVB-
Schiedsrichterausschuss vertreten durch den VP-
Schiedsrichterwesen einen rechtsmittelfähigen Be-
scheid. 

(6) Ist ein SR nach erfolgter Meldung für mindestens vier 
Monate nicht einsetzbar, hat der Verein binnen vier 
Wochen einen einsetzbaren Schiedsrichterersatz un-
ter den Voraussetzungen des Abs. 5 nachzumelden. 
Der Ersatzschiedsrichter muss die Anforderungen 
derjenigen Meldung erfüllen, für die der 
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SRAO zu beachten. 
 

ursprüngliche Schiedsrichter angerechnet wurde. 
Für nachgemeldete Schiedsrichter bzw. Schiedsrich-
terpaare sind die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 
SRAO zu beachten. 

Begründung: 
Klarstellung. Damit ist der „Nachlauf“ Teil der Pflicht, nicht Kulanz. 

§12 gestrichen §12 gestrichen 
§ 13 Zeitnehmer und Sekretärmeldung § 12 Zeitnehmer und Sekretärmeldung 

(1) Jeder Verein bzw. jede Spielgemeinschaft ist verpflich-
tet, für eine am Spielbetrieb 

a) der Regionalligen 
b) der 3. Liga DHB 
c) der Jugendbundesligen 
d) der Bundesligen 

teilnehmende Mannschaft ein durch den HVB ansetz-
bares Zeitnehmer-/Sekretärpaar zu melden. 

(2) Es müssen für die nach Abs. 1 gemeldeten Zeitnehmer-
/Sekretärpaare folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

a) die Vollendung des 18. Lebensjahres 
b) die charakterliche und körperliche Eignung 
c) die Einsatzfähigkeit 
d) erfolgreicher Abschluss der Grundausbildung 

für Zeitnehmer und Sekretäre oder für Schieds-
richter, 

e) mindestens ein Jahr als Zeitnehmer oder 
Sekretär bei Spielen auf Landesverbands-
ebene eingesetzt worden sein. Für den Nach-
weis sind mindestens 15 Spiele mit einer re-
gulären Spieldauer von mindestens 50 Minu-
ten erforderlich. 

(2) Der HVB-Schiedsrichterausschuss kann auf Antrag 
vom Abs. 2 lit. a) für minderjährige Zeitnehmer 
oder Sekretäre, in begründeten Fällen, Ausnahmen 
ab 16 Jahre zulassen, wenn die schriftliche Zustim-
mung der gesetzlichen Vertreter vorliegt. 

(3) Die Anzahl der zu meldende Zeitnehmer/ Sekretäre 
gibt der DHB für seinen Bereich vor. Die Meldung 
erfolgt durch den HVB-Schiedsrichterausschuss. 

(4) Meldungen nach Absatz 1 haben jeweils bis zum 
15.04. eines Jahres, an die HVB-Geschäftsstelle, 
digital per Nu-Liga zu erfolgen. 

 

§ 14 Zuständigkeit der Ausstellung von Schiedsrich-
ter und Zeitnehmer/Sekretär Ausweisen 

§ 13 Zuständigkeit der Ausstellung von Schiedsrich-
ter und Zeitnehmer/Sekretär Ausweisen 

        Die Ausstellung und Verlängerung der Lizenz für die 
Schiedsrichter/Zeitnehmer/Sekretäre im Zuständig-
keitsbereich des HVB und seiner Gliederungen er-
folgt durch den HVB. Der HVB ist berechtigt die Li-
zenzverlängerung an zuständige Stellen der Spielbe-
zirke zu übertragen. 

        Die Ausstellung und Verlängerung der Lizenz für die 
Schiedsrichter/Zeitnehmer/Sekretäre im Zuständig-
keitsbereich des HVB und seiner Gliederungen er-
folgt durch den HVB. Der HVB ist berechtigt die Li-
zenzverlängerung an zuständige Stellen der Spielbe-
zirke zu übertragen. 

Begründung: 
Anpassung gem. Vorschlägen der AG-Struktur. 
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§ 15 HVB-Ausweis § 14 HVB-Ausweis 
(1) Im Zuständigkeitsbereich des HVB besteht der HVB-

Ausweis im Sinne von § 7 DHB-SRO aus dem HVB-
Ausweis zusammen mit dem aktuellen Lizenznach-
weis des HVB. 

(2) Ein ordnungsgemäß ausgestellter HVB -Ausweis 
muss benennen bzw. enthalten: 

a) den Handball-Verband Brandenburg e.V. als 
Aussteller, 

b) das Farblogo des Handball Verbandes Bran-
denburg e.V., 

c) den Vor- und Zunamen, sowie 
d) ein aktuelles Passfoto des Schiedsrichters 

und, 
e) die Schiedsrichternummer 

(3) Im Fall der Änderung der im Ausweis geführten 
Stammdaten ist dieser neu auszustellen. Er ist zu 
diesem Zweck zusammen mit dem entsprechenden 
schriftlichen Antrag an die Geschäftsstelle des HVB 
einzusenden. 

(4) Über die Rechte, die gem. DHB-SRO mit dem HVB-
Ausweis mit Lizenznachweisverbunden sind hinaus, 
berechtigt der HVB-Ausweis (Abs.1) mit gültigem Li-
zenznachweis der Schiedsrichter der Leistungska-
der I - III zum freien Eintritt zu Handballspielen im 
Zuständigkeitsbereich des HVB. Hiervon ausgenom-
men ist der Besuch des HVB Pokal Final-Four. 

 

§16 gestrichen §16 gestrichen 
§ 17 Voraussetzungen der Lizenzausstellung § 15 Voraussetzungen der Lizenzausstellung 

(1) Der Nachweis der erforderlichen Aus- bzw. Weiterbil-
dung für das jeweilige Spieljahr ist Voraussetzung für 
die Ausstellung und Verlängerung. 

(2) Eine Schiedsrichterlizenz erhält, wer die Schiedsrich-
terprüfung nach Maßgabe der Ausbildungs- und Leis-
tungskaderordnung für Schiedsrichter, Schiedsrichter-
beobachter, Zeitnehmer und Sekretäre (SRAO) des 
HVB erfolgreich absolviert hat. 

(3) Eine Zeitnehmer-/Sekretärlizenz erhält, wer die Zeit-
nehmer-/Sekretär Prüfung, nach Maßgabe der Ausbil-
dungs- und Leistungskaderordnung für Schiedsrichter, 
Schiedsrichterbeobachter, Zeitnehmer und Sekretäre 
(SRAO) des HVB, erfolgreich absolviert hat. 

 

§ 18 Verfahren der Ausweisausstellung § 16 Verfahren der Ausweisausstellung 
(1) Der Ausweis wird ausgestellt aufgrund der einge-

reichten Unterlagen des zuständigen Lehrgangsver-
antwortlichen bei der HVB-Geschäftsstelle. Die An-
zeige erfolgt durch Einreichung des Personalbogens 
mit Ausbildungsnachweis, Prüfungsbogen des Teil-
nehmers, Teilnehmerliste des jeweiligen Lehrgangs 
sowie eines aktuellen Passfotos. 

(2) Die Freischaltung im jeweiligen System des HVB, die 
Ausstellung und Zusendung des SR- oder Z/S-
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Ausweises sowie ggf. die Aktivierung der entspre-
chenden Lizenz im jeweiligen System des HVB haben 
innerhalb eines Monats nach Eingang der vollständi-
gen Unterlagen in der Geschäftsstelle des HVB zu er-
folgen. Andernfalls erlässt der HVB-Schiedsrichter-
wart einen rechtmittelfähigen Bescheid, in dem er die 
Ablehnung der Ausstellung begründet. 

(3) Ergeht innerhalb der Frist von § 18 Abs. 2 keine Ent-
scheidung über einen Antrag auf Ausstellung eines 
Schiedsrichterausweises, so ist jeder, der an einer 
solchen Entscheidung ein rechtliches Interesse hat 
berechtigt, eine Beschwerde (DHB RO §35) über die 
Untätigkeit der HVB-Geschäftsstelle an das Präsi-
dium einzureichen. Die Beschwerde ist begründet, 
wenn die Frist des § 18 Abs. 2 abgelaufen ist und die 
Voraussetzungen für die Ausstellung des Ausweises 
gegeben sind. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Ergeht innerhalb der Frist von § 18 16 Abs. 2 keine Ent-

scheidung über einen Antrag auf Ausstellung eines 
Schiedsrichterausweises, so ist jeder, der an einer sol-
chen Entscheidung ein rechtliches Interesse hat be-
rechtigt, eine Beschwerde (DHB RO § 35 38) über die 
Untätigkeit der HVB-Geschäftsstelle an das Präsidium 
einzureichen. Die Beschwerde ist begründet, wenn die 
Frist des § 18 16 Abs. 2 abgelaufen ist und die Voraus-
setzungen für die Ausstellung des Ausweises gegeben 
sind. 

§ 19 Leistungsgrundsatz der Schiedsrichter § 17 Leistungsgrundsatz der Schiedsrichter 
(1) Die Schiedsrichter werden Leistungskader zugeord-

net. Im HVB gelten folgende Einstufungen: 
a) Schiedsrichterkader des Spielbezirks 
b) Leistungskader III 
c) Leistungskader II 
d) Leistungskader I 
Der Auf- und Abstieg in eine höhere oder niedrigere 
Leistungsklasse ist von seinen Leistungen und seiner 
Einsatzfähigkeit abhängig. 
 
 
 

 
(2) Ein Schiedsrichter wird aufgrund eingereichter Unter-

lagen vom zuständigen Lehrgangsverantwortlichen 
bei der HVB-Geschäftsstelle durch Ausstellung eines 
entsprechenden Schiedsrichter-Ausweises grundsätz-
lich in die unterste Leistungsklasse des für seinen Ver-
ein zuständigen Spielbezirks eingestuft. 

(3) Wesentliche Merkmale für die leistungsgerechte Ein-
stufung sind die Beurteilungen aufgrund von Beobach-
tungen im Spiel und den Ergebnissen des Regel-, ggf. 
der Video- und Konditionstests. Den Auf- und Abstieg 
regeln die Schiedsrichterausschüsse in ihrem jeweili-
gen Zuständigkeitsbereich. 

(4) Der HVB-Schiedsrichterausschuss behält sich vor, ab-
weichend von der Reglung des Abs. 3, geeignete 
Schiedsrichter aus den Leistungsklassen des Spielbe-
zirks in einen Kader des HVB unabhängig einer Mel-
dung des Spielbezirkes unter den Bedingungen nach 
§22 bis §25 zu berufen. 

(5) Der HVB-Schiedsrichterausschuss kann nach Bera-
tung Schiedsrichterpaare zusammenstellen. 

(1) Die Schiedsrichter werden Leistungskader zugeord-
net. Im HVB gelten folgende Einstufungen: 
a) Schiedsrichterkader des Spielbezirks 
a) Leistungskader IV 
b) Leistungskader III 
c) Leistungskader II 
c) Nachwuchskader 
d) Leistungskader I 
d) Leistungskader II 
e) Leistungskader I 
Der Auf- und Abstieg in eine höhere oder niedrigere 
Leistungsklassekader ist von seinen Leistungen und 
seiner Einsatzfähigkeit abhängig. 

(2) Ein Schiedsrichter wird aufgrund eingereichter Unter-
lagen vom zuständigen Lehrgangsverantwortlichen 
bei der HVB-Geschäftsstelle durch Ausstellung eines 
entsprechenden Schiedsrichter-Ausweises grundsätz-
lich in die den untersten Leistungsklassekader des für 
seinen Verein zuständigen Spielbezirks eingestuft. 

(3) Wesentliche Merkmale für die leistungsgerechte Ein-
stufung sind die Beurteilungen aufgrund von Beobach-
tungen im Spiel und den Ergebnissen des Regel-, ggf. 
der Video- und Konditionstests. Den Auf- und Abstieg 
regeln die Schiedsrichterausschüsse in ihrem jeweili-
gen Zuständigkeitsbereich. 

(4) Der HVB-Schiedsrichterausschuss behält sich vor, ab-
weichend von der Reglung des Abs. 3, geeignete 
Schiedsrichter aus denm Leistungsklassenkader IV 
des Spielbezirks in einen Kader des HVB unabhängig 
einer Meldung des Spielbezirkes unter den Bedingun-
gen nach §22 19 bis §25 22 zu berufen. 

(5) Der HVB-Schiedsrichterausschuss kann nach Bera-
tung Schiedsrichterpaare zusammenstellen. 
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§ 20 Einstufung in Leistungskader § 18 Einstufung in Leistungskader 
(1) Die Einstufung in die jeweiligen Leistungskader ist 

an Kriterien gebunden und erfolgt durch den SRA. 
Das Vorliegen eines auf die jeweilige Leistungs-
klasse ausgestellten Schiedsrichterausweises (§15 
Abs. 1) ist Voraussetzung für jede Einstufung. 

 
(2) Die Schiedsrichter werden im HVB gemäß ihrer je-

weils festgestellten Qualifikation in Leistungsklas-
sen des Spielbezirks, Leistungskader I, II oder III des 
HVB eingestuft. 

(3) Darüber hinaus gibt es Kader für die Regionalliga so-
wie die Kader des DHB. 

(1) Die Einstufung in die jeweiligen Leistungskader ist 
an Kriterien gebunden und erfolgt durch den SRA. 
Das Vorliegen eines auf die jeweilige Leistungsklas-
sekader ausgestellten Schiedsrichterausweises 
(§15 14 Abs. 1) ist Voraussetzung für jede Einstu-
fung. 

(2) Die Schiedsrichter werden im HVB gemäß ihrer je-
weils festgestellten Qualifikation in Leistungsklas-
senkader des Spielbezirks, Leistungskader I, II, III, IV 
oder III Nachwuchskader des HVB eingestuft. 

(3) Darüber hinaus gibt es Kader für die Regionalliga so-
wie die Kader des DHB. 

§ 21 Schiedsrichterleistungsklasse des Spielbezirks § 21 Schiedsrichterleistungsklasse des Spielbezirks 
(1) Schiedsrichter einer Leistungsklasse des Spielbezirks 

sind 
a) Schiedsrichter, die eine SR-Grundausbildung 

oder eine Weiterbildung durch die hierfür zustän-
digen KFV fristgerecht mit dem erfolgreichen 
Ablegen einer entsprechenden Prüfung abge-
schlossen haben sowie 

b) Schiedsrichter, die aus einem höheren Leis-
tungskader in diese Leistungsklasse abgestie-
gen oder eingestuft sind. 

 
(2) Die Spielbezirke können entsprechend § 19 Abs. 

2 in ihrem Zuständigkeitsbereich eigene Rege-
lungen für ihre Leistungsklassen treffen. 

(1) Schiedsrichter einer Leistungsklasse des Spielbezirks 
sind 
a) Schiedsrichter, die eine SR-Grundausbildung oder 

eine Weiterbildung durch die hierfür zuständigen 
KFV fristgerecht mit dem erfolgreichen Ablegen 
einer entsprechenden Prüfung abgeschlossen 
haben sowie 

b) Schiedsrichter, die aus einem höheren Leistungs-
kader in diese Leistungsklasse abgestiegen oder 
eingestuft sind. 

(2) Die Spielbezirke können entsprechend § 19 Abs. 2 in 
ihrem Zuständigkeitsbereich eigene Regelungen für 
ihre Leistungsklassen treffen. 

Begründung: 
Gestrichen mit Blick auf die Vorschläge der AG Struktur. 

§ 22 Leistungskader III des HVB § 19 Leistungskader III des HVB 
(1) Voraussetzungen für die Einstufung in den Leistungs-

kader III sind: 
• das Bestehen der Prüfungen bei der entspre-

chenden Schiedsrichterweiterbildung im HVB, 
• die Wahrnehmung der Schiedsrichteransetzun-

gen im Erwachsenen- und Jugendbereich des 
Landes und 

• befriedigende und gute Ergebnisse bei der 
Schiedsrichter-Beobachtung. 

Der Schiedsrichter muss in der Saison, mit Ausnahme 
von sechs freien Wochenenden, als Schiedsrichter ein-
setzbar sein. 

(2) Schiedsrichter des Leistungskaders III sind: 
• Schiedsrichter, die aus der höchsten Leistungs-

klasse des Spielbezirks aufgestiegen sind oder 
die Voraussetzungen des 
§ 11 Abs. 5 und 6 erfüllen und gemeldet sind. 

• Schiedsrichter des Leistungskaders III, die 
eine Weiterbildung fristgerecht mit dem Ab-
legen einer erfolgreichen Prüfung abge-
schlossen haben sowie 

• Schiedsrichter, die aus einem höheren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Schiedsrichter des Leistungskaders III sind: 

• Schiedsrichter, die aus der höchsten Leistungs-
klasse des Spielbezirks aufgestiegen sind oder 
die Voraussetzungen des 
§ 11 Abs. 5 und 6 erfüllen und gemeldet sind, 

• Schiedsrichter des Leistungskaders III, die 
eine Weiterbildung fristgerecht mit dem Ab-
legen einer erfolgreichen Prüfung abge-
schlossen haben sowie 

• Schiedsrichter, die aus einem höheren Leis-
tungskader in diesen Kader abgestiegen oder 
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Leistungskader in diesen Kader abgestiegen 
oder eingestuft sind. 

eingestuft sind. 

§ 23 Leistungskader II des HVB § 20 Leistungskader II des HVB 
(1) Voraussetzungen für die Einstufung in den Leistungs-

kader II sind: 
• das Bestehen der Prüfung bei der entsprechen-

den Schiedsrichterweiterbildung im HVB, 
• die Wahrnehmung der Schiedsrichteransetzun-

gen im Erwachsenen- und Jugendbereich und 
• gute Ergebnisse bei der Schiedsrichter-Beobach-

tung. 
Der Schiedsrichter muss in der Saison, mit Ausnahme 
von sechs freien Wochenenden, als Schiedsrichter ein-
setzbar sein. 

(2) Schiedsrichter des Leistungskader II sind: 
• Schiedsrichter, die aus der Leistungskader III 

aufgestiegen sind 
• Schiedsrichter, die eine Weiterbildung des 

Leistungskader II fristgerecht mit dem Able-
gen einer erfolgreichen Prüfung abgeschlos-
sen haben sowie 

• Schiedsrichter, die aus einem höheren Leis-
tungskader in diesen Kader abgestiegen oder 
eingestuft sind. 

 

§ 24 Leistungskader I des HVB § 21 Leistungskader I des HVB 
(1) Voraussetzungen für die Einstufung in den Leistungs-

kader I sind: 
• das Bestehen der Prüfung bei der entsprechen-

den Schiedsrichterweiterbildung im HVB, 
• die Wahrnehmung der Schiedsrichteransetzun-

gen im Erwachsenen- und Jugendbereich und 
• gute und sehr gute Ergebnisse bei der Schieds-

richter-Beobachtung. 
Der Schiedsrichter muss in der Saison, mit Ausnahme 
von sechs freien Wochenenden, als Schiedsrichter ein-
setzbar sein. 

(2) Schiedsrichter des Leistungskaders I sind: 
• Schiedsrichter, die aus der Leistungskader II auf-

gestiegen sind 
• Schiedsrichter des Leistungskader I, die eine Wei-

terbildung fristgerecht mit dem Ablegen einer er-
folgreichen Prüfung abgeschlossen haben sowie 

• Schiedsrichter, die aus einem höheren Leistungs-
kader in diesen Kader abgestiegen sind. 

 

§ 25 Nachwuchskader des HVB § 22 Nachwuchskader des HVB 
(1) Die Einstufung in den Nachwuchskader ist an Kriterien 

gebunden und erfolgt durch den SRA 
(2) und bei minderjährigen Schiedsrichtern muss eine Zu-

stimmung der gesetzlichen Vertreter vorliegen. 
(3) Betreuung durch einen oder (mehreren) Coach(es). 
(4) Schiedsrichter des Nachwuchskaders sind mindestens 

dem Leistungskader III des HVB gleichgestellt. 
(5) Schiedsrichter der Nachwuchskader haben bevorzugt 

an den Schiedsrichterweiterbildungen der 
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Leistungskader I und II des HVB teilzunehmen. 
§ 26 Grundsätze § 23 Grundsätze 

(1) Die Zeitnehmer und Sekretäre werden Leistungska-
dern zugeordnet. Im HVB gelten folgende Einstufun-
gen: 

a. Zeitnehmer und Sekretäre des HVB (ZS-HVB) 
b. ZS-Leistungskader Regionalligen 
c. ZS-Leistungskader DHB 

Der Auf- und Abstieg in eine höhere oder niedrigere 
Leistungsklasse ist von seinen Leistungen und sei-
ner Einsatzfähigkeit abhängig. 

(2) Ein Zeitnehmer oder Sekretär wird aufgrund der ein-
gereichten Unterlagen des zuständigen Lehrgangs-
verantwortlichen bei der HVB-Geschäftsstelle durch 
Ausstellung eines entsprechenden ZS-Ausweises 
grundsätzlich in den untersten Leistungskader einge-
stuft. Die Meldung erfolgt durch Einreichung des Per-
sonalbogens mit Ausbildungsnachweis sowie Teil-
nehmerliste. 

(3) Wesentliche Merkmale für die leistungsgerechte Ein-
stufung sind die Beurteilungen aufgrund von Be-
obachtungen im Spiel und den Ergebnissen des Re-
gel- und ggf. Videotests. 

(1) Die Zeitnehmer und Sekretäre werden Leistungska-
dern zugeordnet. Im HVB gelten folgende Einstufun-
gen: 

a. Zeitnehmer und Sekretäre des HVB (ZS-HVB) 
b. ZS-Leistungskader Regionalligen 
c. ZS-Leistungskader DHB 

Der Auf- und Abstieg in eine höhere oder niedrigere 
Leistungsklassekader ist von seinen Leistungen und 
seiner Einsatzfähigkeit abhängig. 

 

§ 27 Zeitnehmer und Sekretäre des HVB § 24 Zeitnehmer und Sekretäre des HVB 
(1) Zeitnehmer und Sekretäre des Kaders ZS-HVB sind: 

a) Zeitnehmer und Sekretäre, die eine Grundausbil-
dung oder eine Weiterbildung für Zeitnehmer 
und Sekretäre durch die hierfür zuständigen 
Spielbezirke oder KFV fristgerecht mit dem er-
folgreichen Ablegen einer entsprechenden Prü-
fung abgeschlossen haben sowie 

b) Zeitnehmer und Sekretäre, die aus einem höhe-
ren Leistungskader in diesen Kader abgestiegen 
oder eingestuft sind. 

(1) Zeitnehmer und Sekretäre des Kaders ZS-HVB sind: 
a) Zeitnehmer und Sekretäre, die eine Grundausbil-

dung oder eine Weiterbildung für Zeitnehmer 
und Sekretäre durch die hierfür vom HVB beauf-
tragen zuständigen Spielbezirke Stellen oder 
KFV fristgerecht mit dem erfolgreichen Ablegen 
einer entsprechenden Prüfung abgeschlossen 
haben sowie 

b) Zeitnehmer und Sekretäre, die aus einem höhe-
ren Leistungskader in diesen Kader abgestiegen 
oder eingestuft sind. 

§ 28 ZS-Leistungskader Regionalliga § 25 ZS-Leistungskader Regionalliga 
(1) Voraussetzungen für die Einstufung in den ZS-Leis-

tungskader Regionalliga sind: 
• das Bestehen der Prüfung bei der entsprechen-

den Weiterbildung im HVB, 
• die Wahrnehmung der Zeitnehmer-/Sekretärs 

Ansetzungen im Erwachsenen- und Jugendbe-
reich und 

• gute und sehr gute Leistungen in der Zusam-
menarbeit mit den Schiedsrichtern. 

Der Zeitnehmer und Sekretär muss in der Saison, 
mit Ausnahme von sechs freien Wochenenden, 
als Zeitnehmer oder Sekretär einsetzbar sein. 

(2) Zeitnehmer oder Sekretär des Leistungskader Regio-
nalliga sind: 
• Zeitnehmer oder Sekretäre, die aus der Kader 

Zeitnehmer und Sekretäre des HVB aufgestie-
gen sind 

(1) Voraussetzungen für die Einstufung in den ZS-Leis-
tungskader Regionalliga sind: 
• das Bestehen der Prüfung bei der entsprechen-

den Weiterbildung im HVB, 
• die Wahrnehmung der Zeitnehmer-/Sekretärs 

Ansetzungen im Erwachsenen- und Jugendbe-
reich und 

• gute und sehr gute Leistungen in der Zusam-
menarbeit mit den Schiedsrichtern. 

Der Zeitnehmer und Sekretär muss in der Saison, 
mit Ausnahme von sechs freien Wochenenden, 
als Zeitnehmer oder Sekretär einsetzbar sein. 

(2) Zeitnehmer oder Sekretär des Leistungskader Regio-
nalliga sind: 
• Zeitnehmer oder Sekretäre, die aus der Kader 

Zeitnehmer und Sekretäre des HVB aufgestie-
gen sind 
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• Zeitnehmer oder Sekretäre des Leistungskader 
Regionalliga, die eine Weiterbildung fristgerecht 
mit dem Ablegen einer erfolgreichen Prüfung 
abgeschlossen haben sowie 

• Zeitnehmer oder Sekretäre, die aus einer höhe-
ren Leistungsklasse in diesen Kader abgestie-
gen sind. 

• Zeitnehmer oder Sekretäre des Leistungskader 
Regionalliga, die eine Weiterbildung fristgerecht 
mit dem Ablegen einer erfolgreichen Prüfung 
abgeschlossen haben sowie 

• Zeitnehmer oder Sekretäre, die aus einer höhe-
ren Leistungsklassekader in diesen Kader abge-
stiegen sind. 

§ 29 ZS-Leistungskader DHB § 26 ZS-Leistungskader DHB 
(1) Voraussetzungen für die Einstufung in den ZS-Leis-

tungskader DHB sind: 
• das Bestehen der Prüfung bei der entsprechen-

den Weiterbildung im HVB unter den Vorgaben 
des DHB, 

• die Wahrnehmung der Zeitnehmer-/Sekretär An-
setzungen im Erwachsenen- und Jugendbereich 
und 

• gute und sehr gute Leistungen in der Zusam-
menarbeit mit den Schiedsrichtern. 

Der Zeitnehmer und Sekretär muss in der Saison, 
mit Ausnahme von sechs freien Wochenenden, 
als Zeitnehmer oder Sekretär einsetzbar sein. 

(2) Zeitnehmer oder Sekretär des Leistungskader DHB 
sind: 
• Zeitnehmer oder Sekretäre, die aus dem ZS-Leis-

tungskader Regionalliga aufgestiegen sind 
• ZS-Leistungskader DHB, die eine Weiterbil-

dung fristgerecht mit dem Ablegen einer er-
folgreichen Prüfung nach den Vorgaben des 
DHB abgeschlossen haben. 

 

§ 30 Schiedsrichteransetzung § 27 Schiedsrichteransetzung 
(1) Schiedsrichter werden für alle Spiele namentlich an-

gesetzt. Der Schiedsrichter ist verpflichtet, bei Spie-
len, für die er angesetzt ist, anzutreten und diese zu 
leiten. Die Vereine sind für das Antreten ihrer gemel-
deten Schiedsrichter verantwortlich. 

(2) Abweichend von Abs. 1 können die Spielbezirke für 
die Spiele in ihrem Zuständigkeitsbereich durch ihren 
zuständigen Schiedsrichteransetzer den VSW des 
jeweiligen Vereins, hilfsweise den jeweiligen Ver-
ein mit der Sicherstellung der Spielleitung beauf-
tragen. Die beauftragten Vereine dürfen nur Schieds-
richter der entsprechenden Leistungsklasse mit ei-
nem Schiedsrichterausweis (§ 15 Abs. 1) einsetzen. 
Dabei ist § 4 Abs. 3 dieser Ordnung zu beachten. 
 

(3) Die Schiedsrichteransetzer des HVB sind berechtigt, 
zur Abdeckung des Spielbetriebs des HVB, Spiele an 
den Spielbezirk, zum Zwecke der namentlichen An-
setzung von Schiedsrichtern zu übertragen. Diese 
Spiele sind durch den Spielbezirk durch Ansetzung 
von Schiedsrichtern zu gewährleisten. Es sind nur ge-
eignete Schiedsrichter mit einem Schiedsrichteraus-
weis (§ 15 Abs. 1) aus der höchsten Leistungsklasse 

(1) Schiedsrichter werden für alle Spiele namentlich an-
gesetzt. Der Schiedsrichter ist verpflichtet, bei Spie-
len, für die er angesetzt ist, anzutreten und diese zu 
leiten. Die Vereine sind für das Antreten ihrer gemel-
deten Schiedsrichter verantwortlich. 

(2) Abweichend von Abs. 1 können die Spielbezirke für 
die Spiele in ihrem Zuständigkeitsbereich durch den 
zuständigen Schiedsrichteransetzer des HVB der 
VSW des jeweiligen Vereins, hilfsweise der jewei-
ligen Verein mit der Sicherstellung der Spielleitung 
beauftragt werden. Die beauftragten Vereine dürfen 
nur Schiedsrichter der entsprechenden Leistungs-
klassekader mit einem Schiedsrichterausweis (§ 15 
14 Abs. 1) einsetzen. Dabei ist § 4 Abs. 3 dieser Ord-
nung zu beachten.  

(3) Die Schiedsrichteransetzer des HVB sind berechtigt, 
zur Abdeckung des Spielbetriebs des HVB, Spiele an 
den Spielbezirk, zum Zwecke der namentlichen An-
setzung von Schiedsrichtern zu übertragen. Diese 
Spiele sind durch den Spielbezirk durch Ansetzung 
von Schiedsrichtern zu gewährleisten. Es sind nur ge-
eignete Schiedsrichter mit einem Schiedsrichteraus-
weis (§ 15 Abs. 1) aus der höchsten Leistungsklasse 
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des Spielbezirks anzusetzen und dem zuständigen 
Schiedsrichteransetzer zu melden. 

(4) Abweichungen vom Abs. 3, Satz 3 bedürfen der aus-
drücklichen Zustimmung des Schiedsrichteranset-
zers des HVB 

des Spielbezirks anzusetzen und dem zuständigen 
Schiedsrichteransetzer zu melden. 

(4) Abweichungen vom Abs. 3, Satz 3 bedürfen der aus-
drücklichen Zustimmung des Schiedsrichteranset-
zers des HVB 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 

§ 31 Schiedsrichtereinsatz im HVB § 28 Schiedsrichtereinsatz im HVB 
(1) Der HVB ist berechtigt, die ihm für das jeweilige 

Spieljahr von den Vereinen gemeldeten Schieds-
richter entweder zur Ansetzung in Spielen der Regi-
onalliga „Ostsee-Spree“ abzustellen oder diese auf 
Landesebene einzusetzen. 

 
 
 
 
 
(2) Voraussetzung für den Einsatz als Schiedsrichter im 

Spielbetrieb des HVB und seiner Gliederungen ist 
a) die Mitgliedschaft in einem Verein, der dem 

HVB angehört, 
b) der erfolgreiche Abschluss einer entsprechen-

den Ausbildung 
c) die charakterliche und körperliche Eignung 
d) die Einsatzfähigkeit und 
e) die Vollendung des 16. Lebensjahres. 

Durch Entscheidung im Einzelfall dürfen der HVB-
Schiedsrichterausschuss oder der Schiedsrichteran-
setzer des HVB vom Erfordernis des Buchstaben a) 
abweichen. Die Spielbezirke und Kreisfachverbände 
können abweichend von Abs. 2 e) für den von ihnen 
geleiteten Spielbetrieb die Mindestaltersgrenze auf 
14 Jahre festsetzen. 
 

 
(3) Der HVB macht von dem Recht des Schiedsrichterein-

satzes nach Absatz 1 Gebrauch, wenn und so weit 
a) der Schiedsrichter zur Zeit des Einsatzes ei-

ner entsprechenden Leistungsklasse ange-
hört, 

b) einen Schiedsrichterausweis (§ 15 Abs. 1) be-
sitzt, 

c) berechtigt ist, am Spielbetrieb teilzunehmen, 
d) der Schiedsrichter über den Verein, für den 

er gemeldet ist, im jeweiligen Spielplanpro-
gramm des HVB registriert und aktiviert ist 
sowie, 

e) zumindest der Verein, für den der 
Schiedsrichter gemeldet ist, jederzeit vom 
HVB über die Ansetzung des Schiedsrich-
ters unter Einsatz des jeweiligen Spielplan-
programmes des HVB informiert werden 
kann. 

(1) Der HVB ist berechtigt, die ihm für das jeweilige 
Spieljahr von den Vereinen gemeldeten Schiedsrich-
ter entweder zur Ansetzung in Spielen der Regional-
liga „Ostsee-Spree“ abzustellen oder diese auf Lan-
desebene einzusetzen. Die Ansetzung eines 
Schiedsrichters im Spielbetrieb dient ausschließlich 
der Sicherstellung des Spielbetriebs. Sie begründet 
weder eine Zuerkennung eines Leistungskaders 
noch eine Anrechenbarkeit auf das Schiedsrichter-
soll eines Vereins. 

(2) Voraussetzung für den Einsatz als Schiedsrichter im 
Spielbetrieb des HVB und seiner Gliederungen ist 

a) die Mitgliedschaft in einem Verein, der dem 
HVB angehört, 

b) der erfolgreiche Abschluss einer entsprechen-
den Ausbildung 

c) die charakterliche und körperliche Eignung 
d) die Einsatzfähigkeit und 
e) die Vollendung des 16. Lebensjahres. 

Durch Entscheidung im Einzelfall dürfen der HVB-
Schiedsrichterausschuss oder der Schiedsrichteran-
setzer des HVB vom Erfordernis des Buchstaben a) 
abweichen. Die Spielbezirke und Kreisfachverbände 
können abweichend von Abs. 2 e) für den von ihnen 
geleiteten Spielbetrieb die Mindestaltersgrenze auf 
14 Jahre festsetzen. Für die Kreisoberligen/Kreisli-
gen wird abweichend von Abs. 2 e) die Mindestal-
tersgrenze auf 14 Jahre festgesetzt. 

(3) Der HVB macht von dem Recht des Schiedsrichterein-
satzes nach Absatz 1 Gebrauch, wenn und so weit 

a) der Schiedsrichter zur Zeit des Einsatzes einer 
entsprechenden Leistungsklassekader ange-
hört, 

b) einen Schiedsrichterausweis (§ 15 14 Abs. 1) 
besitzt, 

c) berechtigt ist, am Spielbetrieb teilzunehmen, 
d) der Schiedsrichter über den Verein, für den 

er gemeldet ist, im jeweiligen Spielplanpro-
gramm des HVB registriert und aktiviert ist 
sowie, 

e) zumindest der Verein, für den der Schieds-
richter gemeldet ist, jederzeit vom HVB 
über die Ansetzung des Schiedsrichters un-
ter Einsatz des jeweiligen Spielplanprogram-
mes des HVB informiert werden kann. 
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Der Verein stellt sicher, dass ihm die datenschutz-
rechtlichen Voraussetzungen für Absatz 2 Satz 1 lit. 
b) und c) jederzeit vorliegen. Bei Wegfall der Vo-
raussetzungen ist der Verein verpflichtet, den HVB 
unverzüglich davon zu unterrichten. 

(4) Die Berufung zu den unter Abs. 1 genannten Einsät-
zen und Maßnahmen gehen der Tätigkeit dieser 
Schiedsrichter in den Spielbezirken und Kreisfach-
verbänden vor. 

(5) Vorgesehene Einsätze und Maßnahmen können von 
den zuständigen Spielbezirken und Kreisfachverbän-
den im jeweiligen Spielplanprogramm des HVB ein-
gesehen werden. 

(6) Für Zeitnehmer und Sekretäre wird das Mindestalter 
für den Spielbetrieb im HVB in den Durchführungs-
bestimmungen geregelt und für Spiele der Jugend 
Regionalliga auf 16 Jahre festgelegt. 

Der Verein stellt sicher, dass ihm die datenschutz-
rechtlichen Voraussetzungen für Absatz 2 Satz 1 lit. 
b) und c) jederzeit vorliegen. Bei Wegfall der Voraus-
setzungen ist der Verein verpflichtet, den HVB unver-
züglich davon zu unterrichten. 

(4) Die Berufung zu den unter Abs. 1 genannten Einsät-
zen und Maßnahmen gehen der Tätigkeit dieser 
Schiedsrichter in den Spielbezirken und Kreisfach-
verbänden vor. 

(5) Vorgesehene Einsätze und Maßnahmen können von 
den zuständigen Spielbezirken und Kreisfachverbän-
den im jeweiligen Spielplanprogramm des HVB ein-
gesehen werden. 

(4) Für Zeitnehmer und Sekretäre wird das Mindestalter 
für den Spielbetrieb im HVB in den Durchführungsbe-
stimmungen geregelt und für Spiele der Jugend Re-
gionalliga auf 16 Jahre festgelegt. 

Begründung: 
Aus gegebenem Anlass wird hiermit klargestellt: Ansetzer entscheiden nicht über die Kaderzugehörigkeit. Der Einsatz 
in einer bestimmten Spielklasse begründet weder die Zuordnung eines SR zu einem bestimmten Kader noch dessen 
Auf- bzw. Abstieg. Genauso wenig besagt der Einsatz eines SR über die Erfüllung der SR- Soll-Zahlen eines Vereins. 

§ 32 Verhinderung des angesetzten Schiedsrichters § 29 Verhinderung des angesetzten Schiedsrichters 
(1) Ist der Schiedsrichter aus wichtigen Gründen verhin-

dert und muss eine planmäßige Ansetzung absagen, 
so hat er dies seinem Verein mitzuteilen und zu be-
gründen. 

(2) Der Verein hat bis 5 Tage vor dem Ansetzungstermin 
(Eingang) dem zuständigen Schiedsrichteransetzer 
in Textform einen für den Einsatz im Landesspielbe-
trieb berechtigten (Leistungskader I - III) Ersatz aus 
seinem Verein zu benennen. Der Einsatz des Ersat-
zes erfolgt in Abstimmung mit dem Schiedsrichter-
ansetzer. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen 
Zustimmung des zuständigen Ansetzers in Text-
form. 

(3) Der HVB-Schiedsrichterausschuss bzw. der zustän-
dige Schiedsrichteransetzer sind befugt, zum Nach-
weis des Absagegrundes entsprechende Bescheini-
gungen in Kopie anzufordern. 
Die Bearbeitung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermes-
sen und sportlichen Gesichtspunkten. 

 

§ 33 Zeitnehmereinsatz im HVB § 30 Zeitnehmereinsatz im HVB 
(1) Der HVB ist berechtigt, die ihm für das jeweilige 

Spieljahr von den Vereinen gemeldeten Zeitnehmer 
und Sekretäre entweder zur Ansetzung in Spielen der 
Regionalliga „Ostsee-Spree“ abzustellen oder diese 
auf besondere Veranlassung auf Landesebene einzu-
setzen. 

(2) Voraussetzung für den Einsatz als Z/S im Spielbe-
trieb des HVB und seiner Gliederungen ist 

a) die Mitgliedschaft in einem Verein, der dem 
HVB angehört, 

b) der erfolgreiche Abschluss einer 
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entsprechenden Ausbildung, 
c) die charakterliche und körperliche Eignung, 
d) die Vollendung des 14. Lebensjahres. 

(3) Die Vereine/Spielgemeinschaften im HVB haben in 
eigener Zuständigkeit bei Heimspielen die Beset-
zung der Spiele mit geeigneten und lizensierten Zeit-
nehmern/Sekretären zu gewährleisten. 
§ 34 Ordnungsmaßnahmen gegen Schiedsrichter § 31 Ordnungsmaßnahmen gegen Schiedsrichter 

(1) Schiedsrichter unterliegen den Satzungs- und Ord-
nungsbestimmungen und der Rechtsprechung der 
Rechtsinstanzen des HVB und des DHB. 

(2) Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kön-
nen gegen Schiedsrichter, die den ihnen übertrage-
nen Aufgaben und Pflichten nicht nachkommen oder 
gegen die Grundregeln sportlichen Verhaltens ver-
stoßen, durch die zuständigen Schiedsrichter-gre-
mien Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 getrof-
fen werden. 

(3) Die zuständige Verwaltungsinstanz kann bei Vorlie-
gen der nachfolgend aufgeführten Verstöße Ord-
nungsmaßnahmen erlassen: 

a) wiederholtes Nichtantreten zur Spielleitung; 
b) wiederholte Absage von Spielleitungen; 
c) Spielleitung ohne Auftrag; 
d) Fernbleiben von Lehrveranstaltungen; 
e) Missachtung von Anordnungen der Sportin-

stanz; 
f) Missbrauch des Schiedsrichterausweises; 
g) Nichtnachkommen übertragener Aufgaben 

und Pflichten; 
h) Verstoßes gegen die Grundregeln des sportli-

chen Verhaltens; 
i) nicht fristgerechte Bestäti-

gungen oder  
Absagen von Spielaufträgen oder Weiterbildungs-
maßnahmen; Dies gilt nicht, wenn der Schiedsrich-
ter den jeweiligen Verstoß nicht zu vertreten hat. 

(4) In Ergänzung zu den Ordnungsmaßnahmen der 
Rechtsordnung können die zuständigen Schieds-
richtergremien in den Fällen von Absatz 3 weitere 
Ordnungsmaßnahmen verhängen, wie z.B. 
• schriftliche Verwarnung, 
• befristete Nichtansetzung zum Spiel, 
• Rückstufung in eine niedrigere Leistungsklasse, 
• Streichung von der Schiedsrichterliste. 

 
(5) Vor Streichung von der Schiedsrichterliste muss 

dem Betroffenen und seinem Verein Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben werden. 

(6) Die Ordnungsmaßnahmen nach § 6 SRO DHB sind an-
wendbar. Maßnahmen nach Rechtsordnung sind da-
neben zulässig. 

(7) Zuständige Verwaltungsinstanz (§ 2 Abs. 1) für 
Ordnungsmaßnahmen nach diesem Regelwerk ist 

(1) Schiedsrichter unterliegen den Satzungs- und Ord-
nungsbestimmungen und der Rechtsprechung der 
Rechtsinstanzen des HVB und des DHB. 

(2) Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kön-
nen gegen Schiedsrichter, die den ihnen übertrage-
nen Aufgaben und Pflichten nicht nachkommen oder 
gegen die Grundregeln sportlichen Verhaltens ver-
stoßen, durch die zuständigen Schiedsrichter-gre-
mien Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 getrof-
fen werden. 

(3) Die zuständige Verwaltungsinstanz kann bei Vorlie-
gen der nachfolgend aufgeführten Verstöße Ord-
nungsmaßnahmen erlassen: 

a) wiederholtes Nichtantreten zur Spielleitung; 
b) wiederholte Absage von Spielleitungen; 
c) Spielleitung ohne Auftrag; 
d) Fernbleiben von Lehrveranstaltungen; 
e) Missachtung von Anordnungen der Sportin-

stanz; 
f) Missbrauch des Schiedsrichterausweises; 
g) Nichtnachkommen übertragener Aufgaben 

und Pflichten; 
h) Verstoßes gegen die Grundregeln des sportli-

chen Verhaltens; 
i) nicht fristgerechte Bestätigungen oder  
Absagen von Spielaufträgen oder Weiterbil-
dungsmaßnahmen; Dies gilt nicht, wenn der 
Schiedsrichter den jeweiligen Verstoß nicht zu 
vertreten hat. 

(4) In Ergänzung zu den Ordnungsmaßnahmen der 
Rechtsordnung können die zuständigen Schieds-
richtergremien in den Fällen von Absatz 3 weitere 
Ordnungsmaßnahmen verhängen, wie z.B. 
• schriftliche Verwarnung, 
• befristete Nichtansetzung zum Spiel, 
• Rückstufung in eine niedrigere Leistungsklasse-

kader, 
• Streichung von der Schiedsrichterliste. 

(5) Vor Streichung von der Schiedsrichterliste muss 
dem Betroffenen und seinem Verein Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben werden. 

(6) Die Ordnungsmaßnahmen nach § 6 SRO DHB sind an-
wendbar. Maßnahmen nach Rechtsordnung sind da-
neben zulässig. 

(7) Zuständige Verwaltungsinstanz (§ 2 Abs. 1) für 
Ordnungsmaßnahmen nach diesem Regelwerk ist 
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der HVB-Schiedsrichterausschuss. der HVB-Schiedsrichterausschuss. 
§ 35 Ordnungsmaßnahmen gegen Zeitnehmer, Sek-

retäre, Schiedsrichterbeobachter und Coaches 
§ 32 Ordnungsmaßnahmen gegen Zeitnehmer, Sek-

retäre, Schiedsrichterbeobachter und Coaches 
Für Zeitnehmer / Sekretäre, Schiedsrichterbeobachter und 
Coaches gelten die vorstehenden Regelungen aus § 34 
analog. 

Für Zeitnehmer / Sekretäre, Schiedsrichterbeobachter und 
Coaches gelten die vorstehenden Regelungen aus § 34 31 
analog. 

§ 36 Ordnungsmaßnahmen gegen Vereine und Spiel-
gemeinschaften 

§ 33 Ordnungsmaßnahmen gegen Vereine und Spiel-
gemeinschaften 

(1) Die zuständige Verwaltungsinstanz kann bei 
Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls (§ 11) 
nachfolgend aufgeführte Ordnungsmaßnahmen er-
lassen: 

a. In den beiden ersten Jahren der 
Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls 
sollten ausschließlich Geldstrafen ausge-
sprochen werden. 

b. In den beiden folgenden Jahren (Jahr 3 und 
4) der Nichterfüllung des Schiedsrichter-
solls sollen 2 Punkte für jeden zu wenig ge-
meldeten Schiedsrichter zum Ende des 
Spieljahres bei der Mannschaft abgezogen 
werden, die 

• durch den Punktabzug absteigen muss 
oder 

• durch den Punktabzug nicht aufsteigen 
kann. 

Der Abzug von Punkten ist auf maximal 8 
Punkte begrenzt. Ein Punktabzug bei Mann-
schaften im Jugendspielbetrieb ist unzuläs-
sig. 

c. Ab dem fünften Jahr der Nichterfüllung des 
Schiedsrichtersolls wird die Mannschaft, 
die im Landesspielbetrieb am hochklassigs-
ten gemeldet ist, neben einer Geldstrafe 
zum Spielbetrieb nicht zugelassen. 
Eine Nichtzulassung von Mannschaften im Ju-
gendspielbetrieb ist unzulässig. 

(2) Neugegründeten Handballabteilungen wird bei Auf-
nahme des Spielbetriebs in der untersten Spielklasse 
eine angemessene Zeit von bis zu drei Jahren einge-
räumt, ehe eine Bestrafung wegen der Nichterfül-
lung des Schiedsrichtersolls erfolgt. 

(1) Die zuständige Verwaltungsinstanz kann bei Nicht-
erfüllung des Schiedsrichtersolls (§ 11) gemäß § 11 
SRO HVB und den Zusatzbestimmungen HVB zu § 18 
RO DHB maßgeblichen Zeitpunkt nachfolgend aufge-
führte Ordnungsmaßnahmen erlassen: 

a. In den beiden ersten Jahren der Nichterfül-
lung des Schiedsrichtersolls sollten aus-
schließlich Geldstrafen ausgesprochen werden. 

b. In den beiden folgenden Jahren (Jahr 3 und 4) 
der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls sollen 
2 Punkte für jeden zu wenig gemeldeten Schieds-
richter zum Ende des Spieljahres bei der Mann-
schaft abgezogen werden, die 
• durch den Punktabzug absteigen muss 

oder 
• durch den Punktabzug nicht aufsteigen 

kann. 
Der Abzug von Punkten ist auf maximal 8 Punkte 
begrenzt. Ein Punktabzug bei Mannschaften im 
Jugendspielbetrieb ist unzulässig. 

c. Ab dem fünften Jahr der Nichterfüllung des 
Schiedsrichtersolls wird die Mannschaft, die im 
Landesspielbetrieb am hochklassigsten gemel-
det ist, neben einer Geldstrafe zum Spielbetrieb 
nicht zugelassen. Eine Nichtzulassung von 
Mannschaften im Jugendspielbetrieb ist unzuläs-
sig. 

(2) Neugegründeten Handballabteilungen wird bei Auf-
nahme des Spielbetriebs in der untersten Spielklasse 
eine angemessene Zeit von bis zu drei Jahren einge-
räumt, ehe eine Bestrafung wegen der Nichterfüllung 
des Schiedsrichtersolls erfolgt. 

Begründung: 
Klarstellung der schon bislang geltenden Rechtslage, dass nicht der Meldetag, sondern der Zeitpunkt maßgeblich ist, der 

durch die SRO und den Zusatzbestimmungen HVB zu § 18 RO DHB, die bestimmt wird. 
§ 37 Inkrafttreten § 34 Inkrafttreten 

Die Schiedsrichterordnung des HVB tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Die Schiedsrichterordnung des HVB tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 


